
BMF / BMWi                                                                                                                25. November 2020   

 

Term Sheet Überbrückungshilfe III 

 

Bundesprogram

m 

Zuschüsse zu den betrieblichen Fixkosten für Unternehmen, 

Soloselbständige, selbständige Angehörige der freien Berufe (im 

folgenden „Unternehmen“) bis zu 500 Mio. Euro jährlichen Umsatz in 

Deutschland mit hohem Corona-bedingten Umsatzausfall. 

Ziel Sicherung der wirtschaftlichen Existenz von Unternehmen mit bis zu 

500 Mio. Euro jährlichem Umsatz in Deutschland, die unmittelbar und 

mittelbar Corona-bedingte erhebliche Umsatzausfälle erleiden.  

Antragsberechtig

te  

Unternehmen 

- mit entweder einem Umsatzeinbruch von mindestens 50 Prozent in 

zwei zusammenhängenden Monaten im Zeitraum April bis Dezember 

2020 gegenüber den jeweiligen Vorjahresmonaten,  

- oder einem Umsatzeinbruch von mindestens 30 Prozent im 

Durchschnitt in den Monaten April bis Dezember 2020 gegenüber 

dem Vorjahreszeitraum. 

Unternehmen, die im entweder im November oder im Dezember 2020 

oder an beiden Monaten einen Umsatzeinbruch von mindestens 40 

Prozent im Vergleich zu den Vorjahresmonaten November und 

Dezember 2019 erlitten haben und keine außerordentliche 

Wirtschaftshilfe („Novemberhilfe“ bzw. „Dezemberhilfe“) erhalten, 

können eine Förderung im Rahmen der förderfähigen Maßnahmen der 

Überbrückungshilfe III für den oder die entsprechenden, vom 

Umsatzrückgang in dieser Höhe betroffenen Monate (November 

und/oder Dezember) beantragen.  

Für Unternehmen, die zwischen dem 1. August 2019 und dem 30. April 

2020 gegründet worden sind, gilt als Referenzzeitraum für 

Umsatzverluste das dritte Quartal 2020. Für den spezifischen Zugang 

zur Unterstützung für November bzw. Dezember 2020 können solche 

jungen Unternehmen als Vergleichsumsatz den Monatsumsatz im 

Oktober 2020 oder den monatlichen Durchschnittsumsatz seit 

Gründung in Ansatz bringen. 

Für solche jungen Unternehmen ist die Gesamtsumme der Förderung 

in den Grenzen der einschlägigen Kleinbeihilfenregelung auf max. 

800.000 Euro begrenzt. 

Förderfähige 

Maßnahme 

Erstattung fortlaufender fixer Betriebskosten gemäß folgender 

Positivliste: 

 

1. Mieten und Pachten für Gebäude, Grundstücke und 

Räumlichkeiten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der 

Geschäftstätigkeit des Unternehmens stehen. Kosten für ein 
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häusliches Arbeitszimmer sind förderfähig, wenn sie für das Jahr 

2019 steuerlich abgesetzt wurden. Sonstige Kosten für Privaträume 

sind nicht förderfähig. 

2. Weitere Mietkosten, insbesondere für Fahrzeuge und Maschinen 

3. Zinsaufwendungen für Kredite und Darlehen 

4. Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter bis zu einer Höhe von 50 

Prozent 

5. Finanzierungskostenanteil von Leasingraten 

6. Ausgaben für notwendige Instandhaltung, Wartung oder 

Einlagerung von Anlagevermögen und gemieteten 

Vermögensgegenständen, einschließlich der EDV 

7. Ausgaben für Elektrizität, Wasser, Heizung, Reinigung und 

Hygienemaßnahmen 

8. Grundsteuern 

9. Betriebliche Lizenzgebühren 

10. Versicherungen, Abonnements und andere feste Ausgaben 

11. Kosten für den Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigten 

Buchprüfer oder Rechtsanwalt, die im Rahmen der Beantragung der 

Corona-Überbrückungshilfe anfallen 

12. Kosten für Auszubildende 

13. Personalaufwendungen im Förderzeitraum, die nicht von 

Kurzarbeitergeld erfasst sind, werden pauschal mit 20 Prozent der 

Fixkosten nach den Ziffern 1 bis 11 gefördert. 

Lebenshaltungskosten oder ein Unternehmerlohn sind nicht 

förderfähig. 

14. Bauliche Modernisierungs-, Renovierungs- oder 

Umbaumaßnahmen bis zu 20.000 Euro zur Umsetzung von 

Hygienekonzepten.  

15. Marketing- und Werbekosten maximal in Höhe der entsprechenden 

Ausgaben im Jahre 2019. 

 

Für folgende Branchen bzw. Unternehmen gelten Sonderregelungen: 

 

1. Für Soloselbständige wird eine einmalige Betriebskostenpauschale 

(„Neustarthilfe“) in Höhe von 25 Prozent des Referenzumsatzes in 

einer Gesamthöhe bis zu 5.000 Euro gewährt, sofern keine 

sonstigen Fixkosten in der Überbrückungshilfe III geltend gemacht 

werden. Die Neustarthilfe ist aufgrund ihrer Zweckbindung nicht auf 

Sozialleistungen anzurechnen (zu den genauen Bedingungen siehe 

separates Term-Sheet).  

 

2. Die branchenspezifischen Fixkostenregelungen für die Reisebranche 

werden fortgeführt und an die geänderte Corona-Lage angepasst. 

Die Unternehmenkönnen zusätzlich folgende spezifischen Kosten 

geltend machen: 
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a) Für alle von den Schließungsmaßnahmen im November bzw, 

Dezember 2020 betroffenen Reisen sowie für gebuchte Reisen 

mit Reiseantritt im Förderzeitraum (Januar bis Juni 2021), die seit 

dem 18. März 2020 Corona-bedingt - d. h. aufgrund einer 

Reisewarnung des Auswärtigen Amtes, aufgrund innerdeutscher 

Reiseverbote oder wegen innerdeutscher 

Schließungsanordnungen - storniert bzw. abgesagt wurden, gilt: 

Provisionen, die Inhaber von Reisebüros den Reiseveranstaltern 

aufgrund Corona-bedingter Absagen oder Stornierungen 

zurückgezahlt haben, sind den übrigen Fixkosten gemäß Kosten-

katalog gleichgestellt und somit förderfähig. Dies gilt auch für 

Provisionen, die ausbleiben, weil Reisen Corona-bedingt 

abgesagt oder storniert wurden. 

Ebenso sind vorgenannten Provisionen vergleichbare Margen von 

Reiseveranstaltern förderfähig, deren Reisen Corona-bedingt 

nicht realisiert werden konnten. Reiseveranstalter, die ihre Reisen 

über Reisebüros vermarkten, müssen die kalkulierten Provisionen 

für diese Reisebüros von ihrer für die jeweilige Reise konkret 

nachweisbaren Marge abziehen, um die so reduzierte Marge als 

Fixkosten geltend zu machen.  

Nicht erfasst sind Buchungen im Förderzeitraum, sofern zum 

Buchungszeitpunkt für die betreffende Destination eine 

Reisewarnung des AA, ein innerdeutsches Reiseverbot oder eine 

Schließungsanordnung vorlag und fortbesteht. 

Reisebüros und Reiseveranstalter müssen analog zu den 

anderen Kostennachweisen über ihren Steuerberater, 

Wirtschaftsprüfer, vereidigten Buchprüfer oder Rechtsanwalt 

einen Nachweis über die bei Reisebuchung in Aussicht gestellte 

Provision bzw. als Reiseveranstalter über die jeweils kalkulierte 

Marge erbringen.  

 

b) Für Reisen aus dem Zeitraum März bis Dezember 2020 kann die 

Reisewirtschaft Ausfall- und Vorbereitungskosten geltend 

machen. Diese umfassen zum einen externe Ausfall- und 

Vorbereitungskosten. Zum anderen wird zur Unterstützung 

interner Kosten des Personalaufwands eine Pauschale in Höhe 

von 20 Prozent der Ausfall- und Vorbereitungskosten gewährt. 

Leistungen aus der Überbrückungshilfe I und II sind anzurechnen. 

Reisen, für die externe Ausfall- oder Vorbereitungskosten geltend 

gemacht werden, sind von der Provisions- und Margenregelung 

nach Ziffer 2 a) ausgenommen. 

 

3. Für die Veranstaltungs- und Kulturbranche werden im Rahmen der 

allgemeinen Zuschussregeln zusätzlich zu den übrigen förderfähigen 

Kosten auch die Ausfall- und Vorbereitungskosten für geschäftliche 

Aktivitäten im Zeitraum von März bis Dezember 2020 erstattet. 
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Dabei sind sowohl interne projektbezogene wie externe Kosten 

förderfähig. Bereits erstattete Kosten sind in Abzug zu bringen. 

Erstattungen von Ausfall- und Vorbereitungskosten in diesem Sinne 

werden bis zu einem Betrag von 200.000 Euro je Monat des 

vorgenannten Zeitraums nicht auf die maximale Förderung der 

Überbrückungshilfe III angerechnet. 

 

Es soll darüber hinaus außerhalb der Überbrückungshilfe III ein 

Sonderfonds für Kulturveranstaltungen geschaffen werden, der einen 

Wirtschaftlichkeitsbonus für Corona-bedingt niedrig frequentierte 

Kulturveranstaltungen und für sowohl in Präsenzform als auch online 

angebotene Kulturveranstaltungen („hybride Veranstaltungen“) 

ermöglicht. Hinzu kommen soll ein Ausfallfonds für 

Kulturveranstaltungen, die für die Zeit ab Sommer 2021 geplant 

werden, aber Corona-bedingt abgesagt werden müssen (BMF 

erarbeitet dazu die Details). 

 

Unternehmen, die nicht in der November- bzw. Dezemberhilfe erfasst 

wurden, aber die entweder im November oder Dezember 2020 oder in 

beiden Monaten Umsatzeinbrüche von mindestens 40 Prozent im 

Vergleich zu den Vorjahresmonaten erlitten haben, können für den 

bzw. die entsprechenden Monat(e) die o. a. Kosten bis zur maximalen 

monatlichen Förderhöhe erstattet bekommen entsprechend der 

allgemeinen Zuschussregeln je nach Umsatzentwicklung ab 40 Prozent 

Umsatzrückgang. Etwaige Zuschüsse aus der Überbrückungshilfe II 

werden angerechnet. Junge Unternehmen können als 

Vergleichsumsatz den Monatsumsatz im Oktober 2020 oder den 

monatlichen Durchschnittsumsatz seit Gründung in Ansatz bringen. 

Max. Förderung Maximal 200.000 Euro pro Monat unter Beachtung aller einschlägigen 

EU-beihilferechtlichen Obergrenzen und Vorgaben, insb. der 

Bundesregelung Fixkostenhilfe 2020 

Berechnung der 

Zuschusshöhe in 

Abhängigkeit von 

der 

Umsatzentwicklu

ng im 

Förderzeitraum 

Unverändert monatliche Fixkostenerstattung in Höhe von:  

- 90 Prozent der Fixkosten bei mehr als 70 Prozent Umsatzeinbruch, 

- 60 Prozent der Fixkosten bei Umsatzeinbruch zwischen 50 und 70 

Prozent,  

- 40 Prozent der Fixkosten bei Umsatzeinbruch von mehr als 30 

Prozent  

jeweils Fördermonat im Vergleich zum entsprechenden 

Vergleichsmonat des Jahres 2019. Für Unternehmen, die zwischen 

dem 1. August 2019 und dem 30. April 2020 gegründet worden sind, 

gilt als Referenzzeitraum für Umsatzverluste das dritte Quartal 2020. 

Keine Erstattung bei Umsatzeinbruch von weniger als 30 Prozent.  

Laufzeit  1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021. 
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Im Rahmen der Überbrückungshilfe III können für den Monat 

Dezember 2020 (und, bei Vorliegen der Voraussetzungen für die 

gesonderten Bedingungen, für den November bzw. Dezember 2020) 

die Kosten nach der Überbrückungshilfe III (Kostenarten und Höhe) 

nachträglich geltend gemacht werden. Dabei werden die Zuschüsse 

der Überbrückungshilfe II für den entsprechenden Zeitraum verrechnet.  

Antragstellung Eine Antragstellung ist möglich, sobald die erforderlichen 

Programmierarbeiten der elektronischen Antragsplattform 

(www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de), die beihilferechtliche 

Klärung und die notwendige Abstimmung der abzuschließenden 

Verwaltungsvereinbarung mit den 16 Ländern erfolgt ist. Dies wird 

erfahrungsgemäß einige Wochen in Anspruch nehmen.  

Nachweise Weiterhin elektronische Antragstellung durch Steuerberater und 

Wirtschaftsprüfer: Glaubhaftmachung der Antragsberechtigung, der 

voraussichtlichen Umsatzeinbrüche sowie der voraussichtlichen Höhe 

der erstattungsfähigen Fixkosten. Bestätigung der Plausibilität durch 

den Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer. 

Soloselbständige sollen bis zu einem Förderhöchstbetrag von 5.000 

Euro unter besonderen Identifizierungspflichten direkt antragsberechtigt 

sein. 

Weiterhin elektronische Abrechnung der endgültigen Umsatzeinbrüche 

und Fixkosten nach Programmende mit Rückforderungs- und 

Nachschusspflicht sowie stichprobenweiser Überprüfung.  

Programmvolume

n 

Geschätzt 26 Mrd. Euro plus voraussichtlich 2,5 Mrd. Euro für den 

Sonderfonds für Kulturveranstaltungen 

Haushalt EPL 60. Ergänzung des Haushaltstitels 2021 um Soll-Ansatz 

Verwaltung Länder  

 

http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/

